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3. § 92 erfaßt, ausgehend von A rt. 6 Abs. 5 der Verfassung, zunächst 
auf der objektiven Seite das Treiben von faschistischer Propaganda,

Völker- und Rassenhetze.
Das w aren und sind heute noch ideologische Fundam ente des Terrors, 

die der V orbereitung und Begehung eines Verbrechens gegen die Mensch
lichkeit dienen.

Faschistische Propaganda ist die systematische, schriftliche oder m ünd
liche V erbreitung von Ideen, Lehren, G rundsätzen des Faschismus oder 
diesem verw andte Anschauungen, Taten oder Einrichtungen. Faschistische 
Propaganda betreibt, w er sich fü r die faschistische W eltanschauung ein
setzt.

Die Propagierung faschistischen G edankengutes oder faschistischer 
Methoden, die der Begehung eines M enschlichkeitsverbrechens dienen, 
erfordert nicht, daß der „Propagandist“ von der R ichtigkeit seiner ver
b reiteten  Idee usw. überzeugt ist.

Völker- oder Rassenhetze kann gleichfalls auf der faschistischen Ideo
logie basieren. Sie ist aber ebenso w ie der Faschismus als Begleiter der 
reaktionären Ideologie des Im perialism us und in diesem Zusam m enhang 
auch des Neokolonialismus zu erfassen.

Völker- und Rassenhetze tr i t t  in den m annigfaltigsten Form en der 
D iskrim inierung von Völkern oder Rassen auf oder in  der von im peria
listischen Regierungen betriebenen, auf angeblicher völkischer oder 
rassischer Ü berlegenheit oder Völker- und Rassenhaß aufgebauten Politik.

Die Völkerhetze tr i t t  besonders nach w ie vor insbes. in  Erscheinung 
in  Form  der A ntisow jethetze sowie in der H etze gegen Farbige, Juden 
usw.

4. Im  Zusam m enhang m it der Rassenhetze ist-die Konvention über die 
Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung (Resolution

2106/XX vom 21.12.1965 der V ollversam m lung der UNO) besonders zu 
beachten.

In der P räam bel dieser K onvention w ird  zum Ausdruck gebracht, daß 
jede auf Rassenunterschieden aufgebaute Lehre wissenschaftlich falsch, 
moralisch zu verurteilen, sozial ungerecht und gefährlich ist und daß es 
w eder in der Theorie noch in der P rax is irgendeine Rechtfertigung für 
R assendiskrim inierung gibt.

In  Ü bereinstim m ung m it Art. 4 der Konvention w ird jegliche P ropa
ganda, die auf Ideen oder Theorien der Ü berlegenheit einer Rasse oder 
einer Personengruppe, einer H autfarbe oder ethnischen A bstam m ung 
beruht oder die versucht, Rassenhaß oder R assendiskrim inierung in 
irgendeiner Form  zu rechtfertigen oder zu fördern, gern. § 92 un ter S trafe 
gestellt.

Das tr ifft im G rundsatz auch auf die Völkerhetze zu, die deshalb 
gleichfalls h ie r erfaß t w ird.

Der Begriff R assendiskrim inierung (Teil I, Art. 1, Konvention) um faßt:
„ . . .  jede Unterscheidung, Ausfiahme, Beschränkung und Bevorzugung
auf G rund von Rasse, H autfarbe, H erkunft oder nationaler bzw.

!


